
II. Nebenkosten Pachtverträge 
 
1. Vergebührung des Pachtvertrages (§ 33 TP 5 GebGes) 1% des auf die 
Vertragsdauer entfallenden Bruttopachtzinses; bei unbestimmter 
Vertragsdauer 1% des dreifachen Jahresbruttopachtzinses.  
 
2. Vertragserrichtungskosten nach den Tarifen des jeweiligen 
Urkundenerrichters 
 
3. Vermittlungsprovision 
 
a) Pachtverhältnisse insbesondere in der  Land- und Forstwirtschaft 
 
Für die Vermittlung der Verpachtung von Liegenschaften oder Liegenschafts-
teilen darf mit beiden Auftraggebern eine Provision vereinbart werden, die 
mit einem Prozentsatz des auf die Pachtdauer entfallenden Pachtzinses 
festgelegt ist. 
 
Bei unbestimmter Pachtdauer..................5% des auf 5 Jahre entfallenden  
     Pachtzinses 
Bei bestimmter Pachtdauer 
 bis zu 6 Jahren...................5%  bis zu 12 Jahren................4% 
 bis zu 24 Jahren.................3% über 24 Jahre....................2% 
 
jeweils plus 20% USt. 
 
Für die Vermittlung von Zugehör darf zusätzlich jeweils eine Provision von 3% 
des Gegenwertes plus 20% USt vereinbart werden.  
 
b) Unternehmenspacht 
Bei unbestimmter Pachtdauer....................3-facher monatlicher Pachtzins 
 
Bei bestimmter Pachtdauer 
 bis zu 5 Jahren...................5%  

bis zu 10 Jahren.................4% 
 über 10 Jahre....................3% 
 
jeweils plus 20% USt.  
 
Für die Vermittlung von Abgeltungen für Investitionen oder 
Einrichtungsgegenständen darf mit dem Verpächter oder Vorpächter 5% des 
vom Pächter hiefür geleisteten Betrages vereinbart werden.  
 
 
 
 
 

III. Nebenkosten bei der Vermittlung von Baurechten 
  
Bei der Vermittlung von Baurechten beträgt die Höchstprovision jeweils bei 
einer Dauer des Baurechts von  
10 bis 30 Jahren   3% 
über 30 Jahre       2% (max. für 45 Jahre) 
des auf die Dauer des vereinbarten Baurechtes entfallenden Bauzinses. 
  
Bei einer Baurechtsdauer von mehr als 30 Jahren darf anstelle der 2% eine 
Pauschalprovision in Höhe von jeweils 3% zzgl. USt berechnet vom Bauzins für 
30 Jahre vereinbart werden (Wertgrenzenregelung Â§ 12 Abs 4 IMVO). Da die 
Obergrenze mit 2% des auf 45 Jahre entfallenden Bauzinses limitiert ist, stellt 
dieser Betrag unabhängig von einer länger vereinbarten Vertragsdauer 
gleichzeitig die Höchstprovision dar. 
 

IV. Energieausweis 
 
Das Energieausweis-Vorlage-Gesetz (EAVG) schreibt vor, dass bei Verkauf 
oder In-Bestand-Gabe eines Gebäudes oder eines Nutzungsobjektes der 
Verkäufer oder Bestandgeber dem Käufer oder Bestandnehmer (Mieter oder 
Pächter) bis spätestens zur Abgabe der Vertragserklärung einen zu diesem 
Zeitpunkt höchstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm 
diesen, wenn der Vertrag abgeschlossen wird, auszuhändigen hat. 
 
Der Verkäufer oder Bestandgeber hat die Wahl, entweder einen 
Energieausweis über die Gesamtenergieeffizienz des Nutzungsobjekts oder 
die Gesamtenergieeffizienz eines vergleichbaren Nutzungsobjekts im selben 
Gebäude oder die Gesamtenergieeffizienz des gesamten Gebäudes 
auszuhändigen.  
 
Der Energieausweis ist nach den jeweiligen landesrechtlichen Vorschriften zu 
erstellen und soll eine vergleichbare Information über den energetischen 
"Normverbrauch" eines Objekts verschaffen. Die Berechnung der 
Energiekennzahlen basiert auf nutzungsunabhängigen Kenngrößen bei 
vordefinierten Rahmenbedingungen, weshalb bei tatsächlicher Nutzung 
erhebliche Abweichungen auftreten können. 
 
Wird kein Energieausweis vorgelegt, gilt gem. § 5 EAVG zumindest eine dem 
Alter und Art des Gebäudes entsprechende Gesamtenergieeffizienz als 
vereinbart. Davon abweichende Vertragsbestimmungen (zB Verzicht auf 
Energieausweis, Einschränkung der Gewährleistung) können nicht 
rechtswirksam vereinbart werden. 
 
Keine Vorlagepflicht eines Energieausweises besteht für jene Gebäude oder 
Nutzungsobjekte, für die auch nach den jeweils anwendbaren 
baurechtlichen Vorschriften der Länder kein Energieausweis erstellt werden 
muss.  


